
1. Bei1latt 
J~ 

326/A.Bo 
zu 361/J 

Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz~ 300 August 1949 .. 

A'~ t rag e b e a n t W 0 r tun , 0 

Die Abg. Kap s r e i t e r und Genossen hatten am 9 .. Juni 1949 an die 

Bundesregierung das Ers~ohen gerichtet, ehestens eine spezifizierte' Abrechnung 
über die gesamte Geba~g der Subventionen und des Preisausgleiches von Roh

stoffen und Lebensmitteln aufzustellen und vorzulegen, aus der ins.besondere er

sichtlich ist, 
1 .. ) welche Geldm1ttal v.on staatswegen hiefür verwendet. worden sind und 
2.) aus welcheIl Quellen diese Geldmittel geschöpft wurden. 

Diese Anfrage beantwortet nunmehr Bundeskanzler Dr.h.o.Ing. F i g 1 tolgon~ 

d.crmassen: 

l>urch die Bereitstellung -VOn Subventionen wurden die Differenzen zwisohen 
h::'heren Einka~t$';' un4 hGtduzentenpreiaen und niedrigeren Verbl'aucherpreisen gc-. 
'.;cckt und damit das gesetzliche :Preisniveau gesichert. Dieser Vorgang hat in 

. ~ 

dcJ:' Kriegs- und Naohkrieg,zeit ~uf'olge eingetretener Ände:rungen der gesamten . 
Wirtsohaftsstruktu~ 1n fast allen der heutigen Teilnehmerstaaten am Marshall-
Plan Anwendung gefundett~ In einer Reäe von Staaten, so auoh in England. wer
den weiterhin S~bventtonen be~ahlt. 

In ÖsterreiCh ist man sChrittweise zu dem für einen zur Nor.malwtrtsChaft 
strebenden Staat :i.<icht1ge1'l Prinzip des kostendeckenden Preises übe rgegangen • • • 
und hat, ausgenommen bei importierten landwirtschaftlichen Gütern und Fett-

rohstoffen, die Prei$stützungena~geschatft. 
Di~ aufgelassenen staatlichen Subventionen gliederten sich: 
1.) in Stützungen der inländischen Agraarprodukte und d:el"· inländischen 

." 
Kohle aus staatlichen Mitteln. 

2~) in Stützungen bei Rohstoffen, Lebensmitteln, Agrarprodukten und 

ltohle, die im Ralmen der :Ma.l>~"~'!1.11 .. Plan-Hilf'e impoI"tiert. wurden und in Form 
von Erlösmlnderungen zum Ausdruck kamen; ,z. 

3.} in stützungen bei Lebensmittelimporten aus den Fonds~tteln der 
Wirtschaft~verbände für die Ernährung und Landwirtschaft. 

Zu 1.): Diese S'Ubventionen betrafen Zucker, Getreide, Kartoffeln, Fleisoh 

und Milch. 
Infolge des nicht kostendeckenden Preises war für die Zuckerindustrie 

eine Stützung d~s Produ.zentenpreises erforderlich, nclche im Ja.hro 1946 ca 
G Mill.S ( Beschluss des Wirtsohaftlichen Minist,.:.:,k~mH,€Gr 'rom 11~November 1947), 

326/AB V. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



2.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 30.August 1949 

im Jahre 1941 oa 40 liill ... S (Beschluss des Wirtschaftlichen MinisterkoJ'u5tcC'; 

vom 3.Dezember 1947).und im Jahre 1948 ca 20 MilloS (Beschluss des Wirt

schaf~lichen Ministerkomiteesvom 20.Ju1i 1948) betrug. Die Subvention 

der Zuc~rindustrie au 8 dem Jahre 1946 wurde mit ca 5~5 Mill.S aus Krc~i~ 

ten das Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, mit ca 1.5 MilLS 

durehe inen Beitrag des Bundcsministcriums :tür Volksernähr.ung aUS dem Ein. 

gang der Mehrerlöse für B1enenzucker und Industriezucker und mit '. .. )lilloS 

durch einen Beitrag der Zucj~erfabrik Enns gedeckt. Die Zuckerpreisstützung 

des Jahres 1947 erfolgte auch aus den Förderungslqeditcul der L~dwirtschaft, 

die des Jahres 1946·aus den Mchrerlösen, welche bei der Verarbeitung von 

ICuba.zucker anfiolun. Die Stützungen :tür Getreide bet~gen ca 99 Mill.S, 

für-krtoffel11 oa 101 Mi1l.S, für Fleisch ca 68.3 MilluS und für Milch 

ca 162.3 Mill.S. Sie WUJ:'den zu Lasten des 0..0. Haushalts verrechnet und sind 

entsprechend deJl1 Bundcsgc.sctz über die StütZUllg d.er. P.roise . landwirtschaft-

"Jicher Erzaugnisse vom l6 •. Dezember 1948, B.G.Bl.Nr. 43/49, im Rechnungs

nbsc~luss 1948 AUsgewiesen. 

Zum Ausgleich der höheren Gestehungskosten der inländischen Bergwerks~ 

betriebe mtrde Ende 1948 und zu Beginn 1949 insgesamt eine Subvention von 

eo. 10 Mil1.S im Wege der Uberschreitung des Budgets des Bundesministeriums 

für Handel und Wiederaufbau gewährt. 

ZU 2.): thn ~ine Erhöhung des inländischenPre:lsniveaus und damit eine 

Störmtg das Preisgefüges durch die Rilfsl ie·:::';:!rull~.·l :&u vertne iden, haben sich 

die Veroinigten Staaten ber.ait erklärt, dass in jenen Fällen, in denen die 

inländischen Verkaufspreise der eingeführten Lebensmittel unter den Einkaufs

prCisell lagen, die Gegenwerte auf Basis der inländisohen Preise eingezahlt 

werden. Diese Praisel,"mässigungan wirkten sich dol;ler so aus, dass die Einzah

lungen auf den Bilfskonten um diese Beträge geringer wurden. 

Zu 3.}: Diese Subventionen betrafen meist Bigendevisen-oder Xompensations-

itlporte ru f dem. Leb ensmittels ektar J wie Fleisch, Fett, Zucker, Ka.rtoffeln, 

Gemüso und Obst" Auch hier mUsste zur Aufrechterhaltung des inländischen 

Preisniveaus eine Stützung erfolgen, welche 0;'~':'~.: Tbcl"\degenden Teile ,,-us 

Ji'ondsmitteln bei den Wirtschaftsverbänden gedecktmrrde. 
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Dns Bundesministerium für Fin..'1.nzen war bestrebt, neben den hiefür 

zuständigen Bundesministerien für Land- und Forstwirtschaft und ~ür Volks
eruährung di~ Kontrolle .ber diese Fondsmittol bei den Wirtxchaftsverbänden 

zu Qrlnngen und bei der Verwendung dieser Foiidsmittel eingeschaltet zuwer

den. Der Ministerrat vom 29. März 1949 hat daher beschlossen, dass die 

restlichen ~littel der liquidierendon Fonds beim Österreichischen Gartenbau~, 

Knrtoffcl- und.Zuckerwirtschaftsverband dem Bundcs~lrlsterium·für Finanzen 
.. - / 

ühe.rwicscn werden und dass Entnahmen aus den Mitteln der beim Österrcichi-

sehen Gctrcidc- und Brau17irtschaftsvcrband sowie be~ östen-ciohischen 

Milch- und Fcttwirtschaftsverband und Östorreichischen Viehwirtschafts

verband weiterhin bestehenden Fonds. nur ta Einvernc~n mit d~ Bundesmi

nister für Finanzen erfolgen dürfen. Die Liquidierung der erstgenannten 

Fonds ist in Zuge. Die letztenannten Wirtschaftsvorbände unterliegen der 

Aufsicht der BundcS!!linistcrien für tnnd- und, Forstidrtschaft und für 

Volksernährungund W'clldcn o.u.fGrund der Rcchnungsnbschliisse in ihrer all

gcnein~n Gc.barung und nach der Vel~{ertung der FOndSll it tel g.eno.u geprüf't 

werden" 

-.- .... -., .. &-.-
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